
Bei gewerblichem Transport von Gefahrgut, wie z. B. Trockeneis,    
müssen die Fahrzeuge gemäß ADR 2019 (ADR 5.5.3.6.2) über eine 
ausreichende Lüftung (mind. 2 Lüftungsöffnungen á 10 x 10 cm²)        
verfügen. Sofern dies nicht der Fall ist, muss folgende Kennzeichnung 
an den Fahrzeugen angebracht sein.

Fahrzeuge, die über keine ausreichende Lüftung oder Kennzeichnung 
verfügen, können nicht mehr verladen werden.

Die Kennzeichnung kann bei der Firma basi als Klebefolie erworben 
werden. MR
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Weitere Kennzeichungsschilder, z. B. aus Magnetfolie 
finden Sie direkt unter:

www.gefahrgutshop.de


